
Seite 1 von 2 

Beschlussvorlage 
Ö/0514/XIV.WP 

 

 G E M E I N D E  G A U T I N G  
 XIV. Wahlperiode 2014 - 2020 

 

Geschäftsbereich / Fachbereich 

Geschäftsbereich 4 - Finanzen 

Az.:  

Sachbearbeiter 

Frau Seyberth 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Gemeinderat 14.03.2017 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Beteiligung der Gemeinde Gauting und/oder 
Möglichkeiten einer Bürgerbeteiligung beim Erwerb des Stromnetzes durch die WHOL  
 
Anlagen: 

Regionalwerk_Stromverteilnetz_Antrag_Bündnis90_DieGrünen 

 
 
Sachverhalt: 

 
Auf den beigefügten Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wird verwiesen.  
 
Der Gemeinderat hat sich bereits im Sommer 2016 in mehreren Sitzungen intensiv mit der Thematik 
„Finanzielle Beteiligung der Gemeinde am Erwerb des Stromnetzes  durch die Würmtal Holding 
GmbH und Co.KG (WHOL)“ beschäftigt.  
Zur Entscheidungsfindung wurden rechtliche und betriebswirtschaftliche Berater der Kanzlei Rödel 
&Partner hinzugezogen sowie auch die Informationen, Berichte und Prognosen des Geschäftsfüh-
rers und des Steuerberaters der WHOL angehört und berücksichtigt.  
Für externen Beratungsleistungen sind der Gemeinde in diesem Zusammenhang Kosten von rd. 
32.000 € entstanden.  
 
Abschließend hat der Gemeinderat in der Sitzung am 02.08.2016 hierzu folgende Beschlüsse ge-
fasst:  

1. Zustimmung zu einer 100% Fremdfinanzierung des Kaufpreises von 5 Mio. Euro durch die 
WHOL für den Erwerb einer Beteiligung der WHOL von 51 % an der Stromnetz GmbH & 
Co.KG der Bayernwerk AG.  

2. Die Gemeinde Gauting wird keine weiteren Finanzierungsleistungen/Bürgschaften für die Be-
teiligung der WHOL an der Netzgesellschaft und keinen Nachschuss für die WHOL leisten, 
mit Ausnahme des Beschlusses N 0173. (Anmerkung: Beschluss zur Leistung eines Nach-
schusses zur Gesellschaftereinlage der Gemeinde Gauting i.H.v. 150.000 € für 2016)  

 
Auf dieser Grundlage konnte dann auch die Kommunalaufsicht die für dieses Rechtsgeschäft erfor-
derliche Genehmigung erteilen. Im Genehmigungsschreiben vom 29.08.2016 wird daher ausdrück-
lich auf die o.g. Beschlüsse Bezug genommen und mitgeteilt:  
„ Unter dieser Prämisse halten wir die geplante Beteiligung an dem Unternehmen für vertretbar, weil 
sonst die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gefährdet werden könnte. Eine genaue Prog-
nose ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Aufgrund der schwierigen Finanzlage ist je-
doch davon auszugehen, dass die Gemeinde Gauting ihren Anteil weder ganz noch anteilig aus 
Haushaltsmitteln aufbringen kann, ohne ihre Aufgabenerfüllung zu gefährden.“ sowie auch   
„Eine Genehmigung einer Bürgschaft kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in Aussicht gestellt 
werden. Auf Grund der angespannten Haushaltslage der Gemeinde ist die dauernde Leistungsfä-
higkeit der Gemeinde für die kommenden Jahre als kritisch zu beurteilen.“ 
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Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die im vorliegenden Antrag in Erwägung gezogene 
Verwendung eines Anteils der Schlüsselzuweisung zur Finanzierung eines Erwerbs von Strom-
netzanteilen nicht möglich ist, da, aufgrund aktuell vorliegender Informationen, diese Mittel zum 
anteiligen Ausgleich der für 2017 erwarteten Minderung der Gewerbesteuereinnahmen herange-
zogen werden müssen. Hierzu erhält der Gemeinderat zur Sitzung eine gesonderte Information. 
 
Falls eine Prüfung gewünscht wird, inwieweit für die „Stromnetz Würmtal GmbH & Co.KG“ als 
Kooperationsgesellschaft der WHOL und der Bayern Werk AG eine Finanzierungsbeteiligung 
durch Bürger und sonstige Dritte möglich und umsetzbar ist, sollte dies nach Auffassung der 
Verwaltung durch die Kooperationspartner gemeinsam und nicht durch die Gemeinde Gauting 
alleine erfolgen.   
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag gem. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: 

 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö 0514 bzw. dem Antrag der Frak-

tion Bündnis 90/Die Grünen vom 24.02.2017. 
 
2. Der Gemeinderat beschließt: 

Die Gemeinde Gauting lässt prüfen, wie die Finanzierung der vereinbarten Stromnetzanteile der 
Gemeinde Gauting durch Bürgerbeteiligung und evt. einer kleinen Beteiligung der Gemeinde 
möglich wird und setzt damit die mit Krailling und Planegg in der WHOL getroffene Vereinba-
rung bzgl. des Kaufs der Verteilstromnetzanteile um.  

 
 
Gauting, 09.03.2017 
 
 
 
 

Unterschrift 
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